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B. Veroffentlichungen der Gemeinden

Gemeinde Gleichen

Allgemeinverfigung zur Anderung der Allgemeinverfiigung 821
vom 27.09.2023 zur Durchsetzung eines Betretungs- und
Aufenthaltsverbotes zum Schutz behordlicher Malinahmen zur
Sicherstellung freilaufender Rinder in der Gemeinde Gleichen

820



Die Gemeinde Gleichen erlasst aufgrund der §§ 1, 2, 17 Niedersachsisches Polizei- und Ord-
nungsbehordengesetz (NPOG) vom 19.01.2005 (Nds. GVBI. 2005, 9), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 589) folgende

Allgemeinverfiigung
zur Anderung der Allgemeinverfiigung vom 27.09.2023
zur Durchsetzung eines Betretungs- und Aufenthaltsverbotes zum Schutz behordli-
cher MaBnahmen zur Sicherstellung freilaufender Rinder in der Gemeinde Gleichen:

1. Abweichend von den in der urspringlichen Allgemeinverfigung gekennzeichneten Ge-
bieten wird der raumliche Geltungsbereich der Sperrgebiete dahingehend begrenzt,
dass die in den nachfolgenden Anlagen 1 bis 3 gekennzeichneten Gebiete

- Gartetal (Anlage 1)
- Ischenrode (Anlage 2) und
- Weilenborn (Anlage 3)

zur Sperrzone erklart werden. Vorbehaltlich einer Ausnahme gem. Ziffer 2. dieser All-
gemeinverfligung ist es jeder Person verboten, die Sperrzone zu betreten, zu befahren,
zu bereiten oder sich sonst innerhalb der Sperrzone aufzuhalten. Ausgenommen von
dem Betretungs- und Aufenthaltsverbot wird die stralenrechtlich gewidmete Flache
der VerbindungsstrafRe zwischen Bremke und Ischenrode (L567).

2. Es wird untersagt, auf der Verbindungsstralle zwischen Bremke und Ischenrode
(L567), soweit sie innerhalb der in der Anlage 2 gekennzeichneten Sperrzone verlauft,
aus nicht verkehrsbedingten Grinden anzuhalten. Ferner ist es dort untersagt, Licht-
oder Tonsignale abzugeben, sofern hierfir nicht aus verkehrlichen Griinden eine un-
abweisbare Notwendigkeit besteht.

3. Zutritt zu der Sperrzone haben nur die Bediensteten und Beauftragten der Gemeinde
Gleichen, die Einsatzkrafte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, so-
wie Bedienstete des Landkreises Gottingen und von diesem beauftragte Personen.
Zutritt haben ferner — beschrankt auf die jeweilige Teilzone — die ortlich zustandige
Jagdpéchterin oder Jagdpachter sowie die fir jagdliche Aufgaben Beauftragten und
Gehilfen der Jagdpachterinnen und Jagdpachter. Zutritt zur Sperrzone haben ferner
Landwirte, soweit sie innerhalb der jeweiligen Sperrzone Bewirtschaftungsmafinah-
men auf eigenem Grund oder angepachteten Flachen durchfiihren. Ausgenommen
vom vorstehenden Satz 3 ist der Halter der ca. 70 Galloway-Rinder, die derzeit inner-
halb der genannten Sperrzone oder in deren naherer Umgebung in mehreren Gruppen
frei umherlaufen.

4. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1. und 2. dieser Verfiigung wird im offentlichen
Interesse nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
vom 19.03.1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 14.03.2023 (BGBI
I S. 71), angeordnet.

5. FUr den Fall der Nichtbeachtung des in der Ziffer 1. verfiigten Betretungsverbots wird
die Durchsetzung mittels unmittelbaren Zwangs angedroht.

6. Die Allgemeinverfiigung vom 27.09.2023 in Gestalt der vorliegenden Anderung tritt am
30.09.2023 um 0:00 Uhr in Kraft und am 04.10.2023 um 10:00 Uhr auBer Kraft.
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Hinweise:

Bei der Verfligung gem. Ziffer 1. handelt es sich um eine vollziehbare Anordnung nach § 17
NPOG. Gem. § 49a Abs. 1 NPOG handelt ordnungswidrig, wer gegen diese vollziehbare An-
ordnung verstoRt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 5.000,00 € geahn-
det werden.

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 NPOG konnen die Gemeinde Gleichen und die Polizei eine Person in
Gewahrsam nehmen, wenn dies unerlasslich ist, um eine Platzverweisung nach § 17 NPOG
durchzusetzen (Unterbindungsgewahrsam). Nach §§ 19, 20 und 21 Satz 2 Nr. 3 NPOG kann
das Amtsgericht Géttingen auf Antrag der Gemeinde anordnen, dass der Gewahrsam bis zum
Ende der Geltungsdauer der Allgemeinverfiigung, maximal jedoch 6 Tage andauert.

Begriindung:

Die sachliche und értliche Zustandigkeit der Gemeinde Gleichen zum Erlass dieser Allgemein-
verflgung ergibt sich aus §§ 1, 97 Abs. 1 und 100 Abs. 1 NPOG.

Zu Ziffer 1.:

Das Betretungs- und Aufenthaltsverbot beruht auf § 17 Abs. 1 NPOG. Demnach kdnnen die
Verwaltungsbehorde und die Polizei zur Abwehr einer Gefahr jede Person voriibergehend von
einem Ort verweisen oder ihr voribergehend das Betreten eines Ortes verbieten.

Zur Begriindung wird zunachst Bezug genommen auf die Allgemeinverfigung vom 27.09.2023
(Amtsblatt fiir den Landkreis Gottingen vom 28.09.2023, Seite 813). Die dort beschriebene
Gefahrenlage dauert weiterhin an. Nach wie vor lauft eine derzeit nicht naher bekannte Anzahl
von Rindern in unterschiedlichen Gruppen frei in den in der Anlage 1 bis 3 gekennzeichneten
Gebieten umher. Es besteht deshalb weiterhin die Gefahr, dass die Tiere Verkehrsunfalle ver-
ursachen konnten. Die Gemeinde unternimmt daher in dem zeitlichen Geltungsbereich der
Allgemeinverfiigung verschiedene Bemiihungen, die Rinder einzufangen und abzutransportie-
ren. Der Erfolg dieser Bemihungen ist davon abhangig, dass die Rinder nicht durch Dritte
gestért, beunruhigt oder verscheucht werden. Dies macht es erforderlich, fiir die gekennzeich-
neten Gebiete, ein voriibergehendes Betretungs- und Aufenthaltsverbot auszusprechen.

Geféahrdet wird das Gelingen einer Einfangaktion, wenn unbefugte Dritte die Sperrzone betre-
ten, sei es, um dort bewusst Stéraktionen oder Sabotagehandlungen zu vollziehen, sei es auch
nur, indem sie unbewusst allein durch die Anwesenheit von Menschen im betreffenden Gebiet
die scheu gewordenen Rinder vertreiben, verscheuchen oder versprengen. Schon allein der
Aufenthalt unbefugter Dritter erschwert also die Einfangversuche und begriindet die Gefabhr,
dass die Rinder sich entziehen und die behérdlichen Einfangversuche (mit entsprechendem
Kostenaufwand) immer wieder von Neuem begonnen werden missen. Daher begriinden aber
nicht blof3 planmiRig durchgefiihrte Stéraktionen eine Gefahrenlage fiir das Einfangen der
Tiere, sondern schon die bloRe Anwesenheit von Menschen innerhalb der einzurichtenden
Sperrzonen erschwert die geplanten behdrdlichen Manahmen zur Sicherstellung der Rinder.

Das Niedersachsische Gesetz iiber den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom
21.03.2002 (Nds. GVBI. S. 112), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 17.05.2022 (Nds. GVBI.
S. 315), und in § 23 Abs. 1 grundsétzlich jedem Menschen das Recht ein, die freie Landschaft
zu betreten und sich dort zu erholen. Als ,Betreten” im Sinne des Gesetzes gelten das Bege-
hen, das Fahren und das Reiten. Im Rahmen einer Giterabwagung miissen diese Interessen
und Rechte jedoch beschriénkt auf den hier gekennzeichneten raumlichen und zeitlichen Gel-
tungsbereich zuriicktreten, um den Beauftragten der Gemeinde Gleichen und des Landkreises
Géttingen zu ermdglichen, die Rinder zu finden, zu beruhigen, einzupferchen und abzutrans-
portieren.
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Eine Uberpriifung des raumlichen Geltungsbereichs der urspringlichen Allgemeinverfiigung
hat jedoch ergeben, dass dort auch Siedlungsbereiche einbezogen waren. Aus Griinden der
Verhaltnismaligkeit ist es geboten, diese Siedlungsbereiche aus dem raumlichen Geltungs-
bereich der Sperrgebiete zu entlassen.

Ausgenommen vom Betretungsverbot werden soll die Verbindungsstra’e zwischen Bremke
und Ischenrode (Landesstralle L567). Zwar bliebe die Ortschaft Ischenrode auch lber die Ver-
bindungsstrale von Ludolfshausen Uber Lichtenhagen nach Ischenrode erreichbar. Fir die
Ischenréder Anlieger wiirde dies jedoch einen erheblichen Umweg bedeuten, sodass die un-
mittelbare Verbindung nach Bremke und ins Wendebachtal wieder freigegeben wird.

Zu Ziffer 2.:

Das grundsétzliche Verbot des Anhaltens auf der Verbindungsstralte zwischen Bremke und
Ischenrode (L567) innerhalb der als Anlage 2 dargestellten Sperrzone wird gestiitzt auf § 11
NPOG. Die Verbindungsstralie liegt mitten in der Sperrzone, sodass dort anhaltende Fahr-
zeuge fur die Rinder einen Storfaktor darstellen kénnen und den Erfolg der Einfangbemihun-
gen gefdhrden. Lediglich aus Griinden der Verhaltnismanigkeit ist die Verbindungsstrafie vom
Betretungs- und Aufenthaltsverbot ausgenommen worden, um ein zugiges Durchqueren der
Sperrzone zu ermdglichen. Ein nicht verkehrsbedingtes Anhalten hingegen wird durch den
Zweck der Ausnahme nicht mehr gerechtfertigt und muss daher untersagt werden. Gleiches
gilt fur das Absondern von Licht- oder Tonsignalen auf der Verbindungsstrae. Auch hierdurch
wulrden die Rinder unnotig beunruhigt oder gar verscheucht werden. Da ordnungsbehdrdlich
fur das Verbot des nicht verkehrsbedingten Anhaltens bzw. der Abgabe von Licht- und Tonsig-
nalen keine Standardmafinahme im NPOG vorgesehen ist, kann insoweit auf die ordnungs-
behordliche Generalklausel des § 11 NPOG zurlickgegriffen werden. Personen, die auf der
L567 anhalten, oder Licht- oder Tonsignale abgeben, gelten als Stdrer im Sinne des § 6 Abs.
1 NPOG, weil sie durch ihr Verhalten den Erfolg der behérdlichen EinfangmaRnahmen gefahr-
den und dadurch die andauernde Gefahr verlangern, dass durch frei umherlaufende Rinder
Schaden fir Verkehrsteilnehmer oder landwirtschaftliche Acker- oder Griindlandflachen ent-
stehen.

Zu Ziffer 3.:

Bereits in der urspriinglichen Allgemeinverfiigung sind bestimmte Personenkreise von dem
Betretungs- und Aufenthaltsverbot ausgenommen. Klargestellt wird nunmehr, dass Jagdpéach-
ter*innen auch auf die Mitwirkung von Beauftragten bzw. Helfenden angewiesen sind, um die
jagdlichen Aufgaben zu erledigen. Die Beauftragten der Jagdpéchter*innen sind daher — so-
weit sie in der jeweils betroffenen Sperrzone jagdliche Aufgaben zu erledigen haben, ebenfalls
von dem Verbot ausgenommen.

Zu Ziffer 4.:

Die Anordnung des sofortigen Vollzugs nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VWGO ist im besonderen
offentlichen Interesse geboten, da hier der Schutz der Belange der Allgemeinheit die Interes-
sen der einzelnen Betroffenen am Verbleib in einem der betroffenen Sperrgebiete Gberwiegt.

Das besondere offentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung besteht darin, dass hier der
Schutz der Belange der Allgemeinheit, insbesondere der durch die Rinder gefahrdeten Ver-
kehrsteilnehmer und Spazierganger sowie auch der Schutz der Rinder selbst, das Interesse
der Betroffenen an einem Betreten der genannten Gebiete und an der Ausschépfung von
Rechtsbehelfsmoglichkeiten iberwiegt. Mit dem Vollzug der MaRnahme kann nicht bis zu einer
Entscheidung iber mégliche Rechtsbehelfe gewartet werden, da ansonsten die fiir Verkehrs-
teilnehmer, Spazierganger und die Rinder selbst bestehende Gefahr sich unverhaltnismafig
hinauszégern wirde. Durch die Missachtung des Betretungsverbotes besteht die groe Ge-
fahr, dass die Einfangaktionen misslingen und die Gefahr fir die 6ffentliche Sicherheit und
Ordnung zeitlich verldngert wird. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist geeignet, den
Platzverweis sofort und ohne zeitliche Verzégerung eintreten und auch fiir die Dauer eines
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moglichen Rechtsstreites sofort wirksam werden zu lassen. Die Anordnung ist auch erforder-
lich, weil keine anderen geeigneten Mittel zeithah zum gleichen Erfolg fliihren wirden.Eine
aufschiebende Wirkung einer Klageerhebung wiirde dazu fihren, dass bei weiteren Stérakti-
onen durch planmaBig oder unbewusst agierende Dritte die Einfangaktionen derart gefahrdet
werden kdnnten, dass sie scheitern. Dies kann aufgrund der vorliegenden Gefahrenlage nicht
hingenommen werden.

Zu Ziffer 5.:

Die Androhung des unmittelbaren Zwangs unter Ziffer 5. der Verfligung beruht auf den §§ 70,
65, 69 NPOG. Die blof3e Androhung der Festsetzung von Zwangsgeldern wurde zu einer nicht
hinnehmbaren Verzdgerung der Durchsetzung fihren. Nur die Androhung (und ggf. Anwen-
dung) des Zwangsmittels des unmittelbaren Zwangs lasst einen rechtzeitigen Erfolg erwarten.
Dies bedeutet: Wer gegen das Betretungsverbot verstol3en sollte, muss damit rechnen, durch
kérperliche Malnahmen aus dem betroffenen Bereich entfernt zu werden. Ein gleich wirksa-
mes Zwangsmittel, welches genauso effektiv wie der unmittelbare Zwang ware, jedoch durch
Rechte der Betroffenen nur in geringerem Male beeintrachtigen wiirde, ist nicht ersichtlich.

Zu Ziffer 6.:

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Alilgemeinverfiigung ergibt sich aus §§ 41 Abs. 3, 43 Abs.
1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwWVIG) i. V. m. § 1 Abs. 1 Niedersachsisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (NVwWVIG). Gem. § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVIG tritt die Verfiugung am
30.09.2023 um 0:00 Uhr in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfliigung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage bei dem Verwaltungsgericht Gottingen, Berliner StralRe 5, 37073 Gottingen, erhoben
werden.

Gleichen, den 29.09.2023

Dt Ol

Dirk Otter
Biirgermeister

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 29.09.2023 Nr. 45 Seite 824




ite 825

Se

Anlage H

45

2023 Nr.

)]
=
o
o~
4
L
O
=
[
-
‘Q
O
4,
L
o
x
(a)]
2
<
-
<
wl
(a]
o
=
L.
-
-
<
—
a]
(%)
e
=
<



AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 29.09.2023 Nr. 45 Seite 826




uJoquagjIdaM

Seite 827

wosy Uy ULy Ukt UZL 0 T

/
-

uasneyase|n. ¢ T

(3
uloquasIam

$

g9

uasneyyssig

LT

81

St

P2

apoiualag

g
3 ? ..%»o?

apousabuljsia)y

LN
<

-
2
(32]
(o)
o
o
(=)
=
(o)}
(o]
2
L
b
<
[
-
(@)
O
=
L
oc
4
o
2
<
—
2
Ll
(o]
oc
=
(19
[
-
<
—
[a2]
(%)
-
=
<

¢ abejuy




	Deckblatt
	Inhalt
	B. Veröffentlichungen der Gemeinden
	Gemeinde€€Gleichen
	Allgemeinverfügung zur Änderung der Allgemeinverfügung vom 27.09.2023 zur Durchsetzung eines Betretungs- und Aufenthaltsverbotes zum Schutz behördlicher Maßnahmen zur Sicherstellung freilaufender Rinder in der Gemeinde Gleichen (Gemeinde  Gleichen vom 29.09.2023)
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7




